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fegeö Vorfeftriften, beren Sefotgung in »feiert gäl*
leit unmöglich ifl. Unb enblid) ifl hei ber ju wenig
genauen Sluöfcfteibung ber Kompetenjen ftäufig bie
©ntfefteibung ber grage: welcfter ©teile bie Seftra*
fung biefeö ober jeneö Sergeftettö juftefte, fcftwierig. —
Um biefen Uehelftänben abjuheffen unb überftaupt
in bie SJtilitärrecfttöpflege meftr Orbnung ju bringen,
würbe biefer Slbfcftnitt beö gänjlicften umgearbeitet.
Sie gaffung, in welcfter er »orliegt, bebarf einer
befonbem Seleudjtung nieftt. Sebigtieft muß mit Se*
jug auf eine frühere Slnbeutung bemerft werben,
baß für jwedmäßig eraefttet würbe, bie auf einige
3Jiilitär»ergeftett feftgefegte« ©elbftrafen in greifteitö*
ftrafen umjuwanbeln, unb jwar aui bem ©runbe,
weil bte legtern leicftter »ofljogen werben fönnen,
unb bafter wirffamer ffnb alö bie erftern."

Sem ©ntwurfe entfteben wir folgenbe §§., bie
bett fräftigett, feften SBillen ber Sujeraer Stegierung
bejeugen, eine ftrenge aber gereeftte Siöjiplin bei ift*
ren Sruppen ju ftanbftaben.

Sluöübung ber Siöjiplin unb Siecfttöpffege.
Sefonbere ©traffälle.
§. 252. 3«ber Offijier, Unteroffijier unb

Korporal, ber Vefdjimpfungett ober SJtißftanblungen
»on einem Untergeorbneteh ertragen würbe, fofl
fogleidj ber SJtilitärfommiffton jur Veftrafung »er*
jet'gt werben.

§. 253. „SBenn ein Offijier, Unteroffijier ober
Korporal, bei ©rtftcilung einei Sericftteö ober bei
anbern Sienftgefegenfteiten, ber ^Jarffteilicftfeit ober
Segünftigung überwiefen werben foflte, fo ift er
alfobalb, permöge beö §. 157 burd) baöKriegöge*
rieftt feiner ©teile ju entfegen, unb ftat ein %abx
lang alö ©emeiner im Sluöjuge ju bienen, fo wie
neben hin für Perurfacftten Sdjaben Pollen ©rfag
ju leiften.

§. 254. ©in SJtilitär, ber feinen Vorgefegten
gegen geftthare pulfe ju leiften ffdj weigert, ift
mit angemeffener ©efängnißftrafe ju belegen, info*
fern nämlich bie bafterige ©eftorfamööerweigemng
nidjt mit folcben erfdjwerenben Verumflänbungen
begleitet warb, baß fie bem Kriegögericftt jur Se*
urtfteilung jugemiefen werben müßte.

SBenn biefe 3 sparagrapften ftreng geftanbftabt
werben, fo werben bie Sujern er Sruppen balb ein
nacftaftmungömurbigeö SJtufter guter Siöjiplin fepn,
ba gerabe auö SJtißacfttung biefer brei Paragraphen
bie meiften Unorbnungen bei SJiilijen biö baftin ent*
ftanben ffnb.

Ser XVII. Slbfcftnitt entftäft Vorfcftriften über bie
Sefolbung, Serpffegung, Prämie« nnb ©ntfeftäbigung.
Sie Sefolbung ift beinahe auf bem eibgenöffifchen guß.
Sie Serpffegung muß »on bett Ouartiergeberit bei
ioauptübungen unentgelbhcfj geliefert werbe«, fo
erhält auch ber ©olbat bei bettfelbeit feilten ©ofb.

Ser XVIII. Slbfcftnitt' betrifft bie SJiilitärcaffa.
Sluö ber Vergteictjung betber Stedjnungett mürbe

ffeft für bie 3uf«nft eine orbentlicfte SJie'brauögabe
»on bloß S. 8709 Stp. 40 ergeben, ©ine ©umme,

für welche bie »orgefdjfagenen beffertt ©t'nridjtungett
gewiß nicht ju tfjeuer erfauft werben.

Stach bem neuen ©ntwurfe betragen bie orbent*
heften jährlichen Sluögaben S. 43028 Stp. 40.
Siacft bem Stegi. »on 1827 „ 34319 >» „

SJteftrbetrag 8709 40.

SDiemorial" beö £antonö*SDWitur* Sereinö bon
Supern an ben t)ofcen ©rofjen Stoth, beö

ßantonö Sujern.

Sit!
„Seauftragt burch ben am 13. ffießenbett SJto*

natö in ©urfee »erfammelten 3Jttlitär»erein beö
Kantonö Sujern nimmt fidj bie unterjeidjnete Vor*
ftefterfeftaft bie greifteit, i>oeftbenfeIbeit ein furjeö
SJtemorial über ben ©ntwurf ber neuen SJtilitäror*
gam'fatiott jur billfgen Serüdffcfttigung »orjulegett
unb bie für biefelbe öorgefeftlagenett Slbättberungen
nacftbrudfamft jn empfehlen.

Vorab muffen SBir bem ©ange, wie ber »or
unö liegenbe fragliche ©ntwurf aufgefteflt würbe,
unfern größten Seifatt Jollen unb ffnb innig über*
jeugt, baß berfelbe, in feiner ©efammtfteit ange*
nommen, unfer SBeftrwefen auf einen unferer ©tel*
hing würbigen ©tanbpunft ju erfteben ganj geeig*
net ifl unb Pon bett biöfter beftattbenen ©efegett
weitauö ben Vorjug »erbient; weßwegen wir unö
bie greifteit neftmen, £ocftbenfelbett brtngenb ju em*
pfeftlen, bie Sltmaftme beffelben in feiner Sotalität
ju bemirfen unb feine fernere Verjögerung barin
eintreten ju laffen.

SBiewohl wir jeboeft einftt'mmig biefeö unfer
Slnffnnen att £>ocftbiefelbeit (teilen, fönnen wir nidjt
umhin, einige münfcftenöwertfte Slbänberungen einiger
Saragrapften, fowobl im 3ntereffe unfereö SBeftr*
wefenö alö in bemjenigen unferer politifcften Slnffcft*
ten unb jum Vortfteil beö ganjen Sublifumö »on
ipechbenfelben ju erbitten.

§. 5. 3nbem S3ir ben ganjen ©ntwurf artifel*
weife bureftgangen ftaben, feftien unö bie Seftimmung
beö §. 5 »orjugömeife nur nach bem gegenwärtigen
SPerfonale beö Kleinen Statheö berechnet, wo hinge*
gen bei Stuffteflung eineö ©efegeö ftetö nur bie Sache
unb nidjt bie ^perfonen berüdficbtigt werben foflten!
©o wie im ©rjieftungöratfj eine Ueberjaljt »on ©r*
perten über baö eigentliche Vermaltungöperfonal
wünfcftcnöwertft war, unb bereitö naeft bem gegen*
wärtigen Seftanbe biefer Statftöabtfteilung mit bem
beften ©rfofge in SBirffamfeit gefegt ift, fo feftien
nnö alö ein eben fo bringettbeö Sebürfniß ein Ueber*
gewieftt »on ©acbfunbigeit über bie anbern bloö jur
Verwaltung jugejogenen SJtitglieber bei ber 3U*
fammenfegung ber SJtilitärfommifffon, ber naeft bem
neuen ©ntwurfe noeft meftr Kompetenj übertragen
wirb, alö ber bii anftin befianbenen. Unfer SBunfcft
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setzes Vorschriften, deren Befolgung in vielen Fällen

unmöglich ist. Und endlich ist bei der zu wenig
genauen Ausscheidung der Kompetenzen häufig die
Entscheidung der Frage: welcher Stelle die Bestrafung

dieses oder jenes Vergehens zustehe, schwierig. —
Um diesen Uebelständen abzuhelfen und überhaupt
in die Militärrechtspflege mehr Ordnung zn bringen,
wurde dieser Abschnitt des gänzlichen umgearbeitet.
Die Fassung, in welcher er vorliegt, bedarf einer
besondern Beleuchtung nicht. Lediglich muß mit Bezug

auf eine frühere Andeutung bemerkt werden,
daß für zweckmäßig erachtet wurde, die auf einige
Militärvergehen festgesetzten Geldstrafen in Freiheitsstrafen

umzuwandeln, und zwar aus dem Grunde,
weil die letztern leichter vollzogen werden können,
und daher wirksamer sind als die erstern."

Dem Entwürfe entheben wir folgende z§., die
den kräftigen, festen Willen der Luzerner Regierung
bezeugen, eine strenge aber gerechte Disziplin bei
ihren Truppen zu handhaben.

Ausübung der Disziplin und Rechtspflege.
Besondere Straffälle.
§. 253. Jeder Offizier, Unteroffizier und

Korporal, der Beschimpfungen oder Mißhandlungen
von einem Untergeordneten ertragen würde, soll
sogleich der Militärkommisfion zur Bestrafung
verzeigt werden.

§. 253. „Wenn ein Offizier, Unteroffizier oder
Korporal, bei Erthcilung eines Berichtes oder bei
andern Dienstgelegenheiten, der Partheilichkeit oder
Begünstigung überwiesen werden sollte, so ist er
alsobald, vermöge des §. 157 durch das Kriegsgericht

seiner Stelle zu entsetzen, und hat ein Jahr
lang als Gemeiner im Auszuge zu dienen, so wie
neben hin für verursachten Schaden vollen Ersatz
zu leisten.

Z. 254. Ein Militär, der seinen Vorgesetzten
gegen Fehlbare Hülfe zu leisten sich weigert, ist
mit angemessener Gefängnißstrafe zu belegen, insofern

nämlich die daherige Gehorsamsverweigerung
nicht mit solchen erschwerenden Verumständungen
begleitet ward, daß sie dem Kriegsgericht zur
Beurtheilung zugewiesen werden müßte.

Wenn diese 3 Paragraphen streng gehandhabt
werden, so werden die Luzerner Truppen bald ein
nachahmungswürdiges Muster guter Disziplin seyn,
da gerade aus Mißachtung dieser drei Paragraphen
die meisten Unordnungen bei Milizen bis dahin
entstanden sind.

Der XVll. Abschnitt enthält Vorschriften über die
Besoldung, Verpflegung, Prämien und Entschädigung.
Die Besoldung ist beinahe auf dem eidgenössischen Fuß.
Die Verpflegung muß von den Quartiergebern bei
Hauptübungen unentgeldlich geliefert werden, so
erhält auch der Soldat bei denselben keinen Sold.

Der XVlII. Abschnitt' betrifft die Militärcassa.
Aus der Vergleichung beider Rechnungen würde

sich für die Zukunft eine ordentliche Mehrausgabe
von bloß L. 8709 Rp. 40 ergeben. Eine Summe,

für welche die vorgeschlagenen bessern Einrichtungen
gewiß nicht zu theuer erkauft werden.

Nach dem neuen Entwürfe betragen die ordentlichen

jährlichen Ausgaben L. 43028 Rp. 40.
Nach dem Regl. von 1837 „ 34319 „ „

Mehrbetrag 8709 40.

Memorial des Kantons-Militär-Vereins von
Luzern an den hohen Großen Rath des

Kantons Luzern.

Tit.'
„Beauftragt durch den am 13. fließenden Mo«

nats in Sursee versammelten Militärverein des
Kantons Luzern nimmt sich die unterzeichnete
Vorsteherschaft die Freiheit, Hochdenselben ein kurzes
Memorial über den Entwurf der neuen
Militärorganisation zur billigen Berücksichtigung vorzulegen
und die für dieselbe vorgeschlagenen Abänderungen
nachdrucksamst zu empfehlen.

Vorab müssen Wir dem Gange, wie der vor
uns liegende fragliche Entwurf aufgestellt wurde,
unsern größten Beifall zollen und sind innig
überzeugt, daß derselbe, in seiner Gesammtheit
angenommen, unser Wehrwesen auf einen unserer Stellung

würdigen Standpunkt zu erheben ganz geeignet

ist und von den bisher bestandenen Gesetzen
weitaus den Vorzug verdient; weßwegen wir uns
die Freiheit nehmen, Hochdenselben dringend zu
empfehlen, die Annahme desselben in seiner Totalität
zu bewirken und keine fernere Verzögerung darin
eintreten zu lassen.

Wiewohl wir jedoch einstimmig dieses unser
Ansinnen an Hochdieselben stellen, können wir nicht
umhin, einige wünschenswerthe Abänderungen einiger
Paragraphen, sowohl im Interesse unseres
Wehrwesens als in demjenigen unserer politischen Ansichten

und zum Vortheil des ganzen Publikums von
Hochdenselben zu erbitten.

§. 5. Indem Wir den ganzen Entwurf artikel-
weise durchgangen haben, schien uns die Bestimmung
des Z. 5 vorzugsweise nur nach dem gegenwärtigen
Personale des Kleinen RatheS berechnet, wo hingegen

bei Aufstellung eines Gesetzes stets nur die Sache
und nicht die Personen berücksichtigt werden sollten?
So wie im Erziehungsrath eine Ueberzahl von
Experten über das eigentliche Verwaltungspersonal
wünschenswerth war, und bereits nach dem
gegenwärtigen Bestände dieser Rathsabtheilung mit dem
besten Erfolge in Wirksamkeit gesetzt ist, so schien
uns als ein eben so dringendes Bedürfniß ein
Uebergewicht von Sachkundigen über die andern blos zur
Verwaltung zugezogenen Mitglieder bei der
Zusammensetzung der Militärkommission, der nach dem
neuen Entwürfe noch mehr Kompetenz übertragen
wird, als der bis anhin bestandenen. Unser Wunsch
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geht bemnadj baftin, -gjodjbiefelben möcftten befcftlie*
ßen, baß bie Slnjahl ber SJtitglieber ber SJtilitärfom*
miffion auf fteben feftgefegt werbe, pon benen brei
auö ber SJtitte bei Kleinen Statheö unb Pier auö
SJtännem »om gadje genommen würben. SBir wol*
len ftier im Sorbeigefteti ©ie auf baö Seifpiel Rü*
ricftö aufmerffam maeften, wo biefe Seftörbe eine
noeft »iel größere Slnjaftl ©adjfunbiger in ficft fcbließt.

§. 27. Stucft will unö bebünfen, baß naeft ber
Seftimmung beö §. 5 unb §. 27 ber ©roße Statft
feine große Kompetenj bei ber ©mennung bei SJti*

hjmfpeftorö erftält unb wir würben unö jebenfallö
beruftigter ffnbett, wenn £ocftbiefeIben Pt'efmeftr bie
©rnentmng beffelben auf einen meftrfadjen Sor*
fefttag beö Kleinen Statfteö ftin, alö hloö bie Seftä*
ttgung einer untergeorbneten Seftörbe itt Slttfpruth
ju neftmen gemftten. ©ö ift bieß ein Umftaiib ber
hei unferer Seratftung bie lebftaftefle Sfteilnahme er*
regt hat.

§. 40 unb 49. @o wie wir überhaupt mehr Kon*
furrenj bei Sefegung ftöfterer SJiilitärfteflen im auf
gemeinen wünfdjeti,' fo muffe« wir biefelben folge*
reeftt, — aueft im 3ntereffe beö ©taatöftauöftalteö
felbft, — barum bitten, eö möcftte bei ber ©men*
nung bei Kriegöfommiffärö unb bei Reuabauivex*
walterö bie SJiitttärfommiffion jebeömal einen meftr*
facftenSorfdjlag jur Sluöwaftl ber Sperfonen an ben
Kleinen Statft bringen.

§. 54 unb 79. Siadj reiflicher Ueberlegung ber
SPffjcftten nnb Steeftte beö SJtilijinfpeftorö will unö
bebünfen, baß bureft bie §. 54 unb 79 bemfelben ju
»iel Kompetenj überlaffen fep, unb wir ffnb bafter
beauftragt, £)Ocftbettfelben unfere Seforgntß beßftalb
auöjubrüden, Sftnen jebodj überlaffenb ben ©egen*
ftanb näher ju unterfudjen unb ju erörtern, leben
wir ber Hoffnung, Sie werben befdjtießen, baß bie
©mennung bei ©eftionöcommanbanten unb baö
Stecht jur Slbfürjung ber Sienftjeit Pielmebr ber ge*
fammten SJtilitärfommifjion übertragen werbe.

§. 93. Sängft fdjon warb baö Sebürfniß ge*
fühlt, baß unter unferm ©djarffebügencorpö beffere
©tuger eingeführt werben möchten, nnb erft beim
legten Sbunerfager hat fid) bie Stotbmenbigfeit bafür
neuerbingö ganj befonberö gejeigt. SJtandjer ©djarf*
fdjüge muß feinen gewohnten guten ©tuger ju £>aufe
laffen, nm einen fdjledjtcn, bloß beö gleichförmigen
Kafiberö wegen, anjunebmen. SBir ffnb überjeugt,
ba^ wenn im neuen ©efege im §. 93 bie Seftim*
mung aufgenommen würbe, baß »orjugöweife ber*
jenige unter bte ©eftarffeftügen aufgenommen Wer*
ben folle, welcfter nebft ben übrigen für ben*
felben »orgefcbriebenfti ©igenfehaften annoeb einen
eigenen nach aufgeftefltem SJiobell »erfertigten ©tuger
befigt, nnb ffdj »erpffidjtet, benfefben gut ju
unterftaften unb ftetö in'ö gelb für ficft mitjuneft*
men, oftne baß iftm »om ©taate beßftalb eine Ver*
gütung abgereieftt würbe, — fo gäbe eö batb
eine ganje SJtenge folefter Stefruten. Sabiircft ge*
wanne bai Sorpö meftr Sntereffe, meftr innern

©eftalt unb SBirffamfeit unb würbe jugfeidj für bie
©taatööfonomie jum größten Vortfteile gereichen.
Samit baöfelbe jeboeft nieftt bloß auö reichen jungen
Seuten beftünbe, bie bloß auö Vorliebe aber nidjt wegen
befonberer ©efdjidlidjfeit im Schießen, ffeft unter biefe
SBaffengattung einfehreiben laffen fönnten, unb bureft
biefe Seftimmung nicht »telmehr herabgefegt mürbe,
fo erachten wir für notljwenbt'g, baß »or bem an*
bern ber anerfannt gute aber ärmere ©eftüge bei ber
Sereinigung beö Sorpö berüdffdjtiget werben mödjte.
Sluf biefe Slrt gewinnt ber oftneftin belaftete SJtann
im gelbe mehr ©elbftpertrauen, unb feineö ffeftem
©eftuffeö gewiß, füftlt er in ficft eine größere mora*
lifefte Kraft.

Siocft muffen wir £)ocftbenfelbeit bie Semerfung
maeften, baß laut bem gleicften §. 93 bk %äa.ex
burdj ben SJtilijinfpeftor auögeftoben werben foflen,
wogegen wir biefe Sluöftebung burd) ben Oberin*
ftruftor alö jwedmäßiger erachten, inbem bie Stefru«
ten biefem Segtem ganj gewiß fomoftl iftrer gäftigfett
alö ihrem Körperbau naeft meftr befannt fepn muffen,
alö ©rfterem, ber ffe »ielteicftt nur im SJiomente
ber Sluöftebung fennen lernt.

§. 141. Surcft ben §. 141 will ber ©ntwurf
3brer ftoften Seftörbe bai Stecht jur ©mennung ber
©taböofftjiere ftöftern Stangeö beneftmen, aHein ob*
woftl wir nieftt baran jweifeln, $ocftbiefelbeit werben
eö »on 3ftnen auö ju beftaupten wiffett, fo fönnen
wir unö hierüber nieftt entftalten, ©ie ju bitten,
baö ©efeg baftin umjuänbern, baß ber Sieget nach
ber ftofte ©roße Statft bie Sataiflonöfornmattbaitten
ju ernennen habe, unb ber Kleine Statft nur bei
bringenber Stotftwenbigfeit einer foleften plöglicften
Sefegung ftieju berechtiget fepn folle. Snbem SBir
©ie Sit. um Seadjtung biefeö unfereö SBunfcfteö ge*
jiemenb bitten, wollen wir £ocftbenfetbett babureft
einen Seweiö unfereö »otteflen 3utrauenö leiften.

§. 160. SBie eö biöfter für bie £>auptfeute ge*
wi^ feftr erfreulich war iftre Unterofffjiere, mit be*
nen fie gemeinfcftaftlicft leben unb feeftten mußten,
felbft ju ernennen fo mußte fte bie Seftimmung beö
§. 160, nadj welchem ffe bei ber SBaftl berfelben
gänjlicft auffer Sfcftt gefegt werben,'um fo meftr
feftmerjen. ©anj überemftimmenb mit bem ©ntwurfe
jwar, wollen biefelben £)Ocftihnert jur Serüdftcbti*
gung iftrer barauö entfpringenbett befonbem Ser*
ijältniffe bie Semerfung nidjt »orentftalten, baß eö

gewiß jwedmäßiger wäre, wenn beftimmt auögefpro*
eften würbe, ber SJIilijinfpeftor ernennt bie Unterof*
ftjiere ber Sompagnien, naeft genommener Stüd*
[praefte mit bem Oberinftructor uub unter SJlitmir*
fung ber betreffenben ioauptleute.

§ 188. Surcft ben §. 188 wirb bem ©olbaten
eine neue »on ihm »orfter nie getragene Pflicht auf*
erlegt werben. 3ebermann weifj wie feftwer eö oft
ftält, iftn jur Slnfcftaffting eineö einjigen $Paarö
3wilcftftofen anjtiftalten, nun fofl er beren ficft jwei
$aar anfaufett, um bamit bie »om ©taate früfter ge*
lieferten weifjen ^Jantalonö, bie abgehen folten, ju
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geht demnach dahin, Hochdieselben möchten beschließen

daß die Anzahl der Mitglieder der Militärkom-
mission ans sieben festgesetzt werde, von denen drei
aus der Mitte des Kleinen Rathes und vier aus
Männern vom Fache genommen würden. Wir wollen

hier im Vorbeigehen Sie auf das Beispiel
Zürichs aufmerksam machen, wo diese Behörde eine
noch viel größere Anzahl Sachkundiger in sich schließt.

§. 27. Auch will uns bedünken, daß nach der
Bestimmung des S. 5 und §. 27 der Große Rath
keine große Kompetenz bei der Ernennung des
Milizinspektors erhält und wir würden uns jedenfalls
beruhigter finden, wenn Hochdieselben vielmehr die
Ernennung desselben auf einen mehrfachen
Vorschlag des Kleinen Rathes hin, als blos die Bestätigung

einer nntergeordneten Behörde in Anspruch
zu nehmen geruhten. Es ist dieß ein Umstand der
bei unserer Berathung die lebhafteste Theilnahme
erregt hat.

Z. 40 und 49. So wie wir überhaupt mehr
Konkurrenz bei Besetzung höherer Militärstellen im
allgemeinen wünschen, so müssen wir dieselben
folgerecht, — auch im Interesse des Staatshaushaltes
selbst, — darum bitten, es möchte bei der Ernennung

des Kriegskommissärs und des Zeughausverwalters

die Milltärkommission jedesmal einen
mehrfachen Vorschlag zur Auswahl der Personen an den
Kleinen Rath bringen.

§. 54 und 79. Nach reiflicher Ueberlegung der
Pflichten nnd Rechte des Milizinspektors will uns
bedünken, daß durch die §. 54 und 79 demselben zu
viel Kompetenz überlassen sey, und wir sind daher
beauftragt, Hochdenselben unsere Besorgniß deßhalb
auszudrücken, Ihnen jedoch überlassend den Gegenstand

näher zn untersuchen und zu erörtern, leben
wir der Hoffnung, Sie werden beschließen, daß die
Ernennung des Sektionscommandanten und das
Recht zur Abkürzung der Dienstzeit vielmehr der
gesummten Militärkommission übertragen werde.

Z. 93. Längst schon ward das Bedürfniß
gefühlt, daß unter unserm Scharfschützencorps bessere
Stutzer eingeführt werden möchten, und erst beim
letzten Thunerlager hat sich die Nothwendigkeit dafür
neuerdings ganz besonders gezeigt. Mancher Scharfschutze

muß seinen gewohnten guten Stutzer zu Hanse
lassen, um einen schlechten, bloß des gleichförmigen
Kalibers wegen, anzunehmen. Wir sind überzeugt,
daß wenn im neuen Gesetze im §. 93 die Bestimmung

aufgenommen würde, daß vorzugsweise
derjenige unter die Scharfschützen aufgenommen werden

solle, welcher nebst den übrigen für
denselben vorgeschriebenen Eigenschaften annoch einen
eigenen nach aufgestelltem Modell verfertigten Stutzer
besitzt, nnd sich verpflichtet, denselben gut zu
unterhalten und stets in's Feld für sich mitzunehmen

ohne daß ihm vom Staate deßhalb eine
Vergütung abgereicht würde, — so gäbe es bald
eine ganze Menge solcher Rekruten. Dadurch
gewänne das Corps mehr Interesse, mehr innern

Gehalt und Wirksamkeit und würde zugleich für die
Staatsökonomie zum größten Vortheile gereichen.
Damit dasselbe jedoch nicht bloß aus reichen jungen
Leuten bestünde, die bloß aus Vorliebe aber nicht wegen
besonderer Geschicklichkeit im Schießen, sich unter diese

Waffengattung einschreiben lassen könnten, und durch
diese Bestimmung nicht vielmehr herabgesetzt würde,
so erachten wir für nothwendig, daß vor dem
andern der anerkannt gute aber ärmere Schütze bei der
Bereinigung des Corps berücksichtiget werden möchte.
Auf diese Art gewinnt der ohnehin belastete Mann
im Felde mehr Selbstvertrauen, und seines sichern
Schusses gewiß, fühlt er in sich eine größere moralische

Kraft.
Noch müssen wir Hochdenselben die Bemerkung

machen, daß laut dem gleichen §. 93 die Jäger
durch den Milizinspektor ausgehoben werden sollen,
wogegen wir diese Aushebung durch den Oberin-
struktor als zweckmäßiger erachten, indem die Reken«
ten diesem Letztern ganz gewiß sowohl ihrer Fähigkeit
als ihrem Körperbau nach mehr bekannt seyn müssen,
als Ersterem, der sie vielleicht nur im Momente
der Aushebung kennen lernt.

S. 141. Durch den Z. l4l will der Entwurf
Ihrer hohen Behörde das Recht zur Ernennung der
Stabsoffiziere höhern Ranges benehmen, allein
obwohl wir nicht daranzweifeln, Hochdieselben werden
es von Ihnen aus zu behaupten wissen, so können
wir uns hierüber nicht enthalten, Sie zu bitten,
das Gesetz dahin umzuändern, daß der Regel nach
der hohe Große Rath die Bataillonskommandanten
zu ernennen habe, und der Kleine Rath nur bei
dringender Nothwendigkeit einer solchen plötzlichen
Besetzung hiezu berechtiget seyn solle. Indem Wir
Sie Tit. um Beachtung dieses unseres Wunsches
geziemend bitten, wollen wir Hochdenselben dadurch
einen Beweis unseres Vollesten Zutrauens leisten.

8. 160. Wie es bisher für die Hauptleute
gewiß sehr erfreulich war ihre Unteroffiziere, mit
denen sie gemeinschaftlich leben und fechten mußten,
selbst zu ernennen so mußte sie die Bestimmnng des
§. 160, nach welchem sie bei der Wahl derselben
gänzlich ausser Acht gesetzt werden, < um so mehr
schmerzen. Ganz übereinstimmend mit dem Entwürfe
zwar, wollen dieselben HochiKnen zur Berücksichtigung

ihrer daraus entspringenden besondern
Verhältnisse die Bemerkung nicht vorenthalten, daß es

gewiß zweckmäßiger wäre, wenn bestimmt ausgesprochen

würde, der Milizinspektor ernennt die Unteroffiziere

der Compagnien, nach genommener
Rücksprache mit den, Oberinstructor und unter Mitwirkung

der betreffenden Hanptleute.
§ 188. Durch den §. 188 wird dem Soldaten

eine neue von ihm vorher nie getragene Pflicht
auferlegt werden. Jedermann weiß wie schwer es oft
hält, ihn zur Anschaffung eines einzigen Paars
Zwilchhosen anzuhalten, nun soll er deren sich zwei
Paar ankaufen, um damit die vom Staate früher
gelieferten weißen Pantalons, die abgehen sollen, zu
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erfegen. Snbem wir biefe neue Saft nieftt bem ©ol*
baten aufgebürbet wiffen möcftten, erlauben wir
unö bie greibeit, £)ocftbiefelben ju bitten, ben er*
wäftnten Slrtifel baftin abjuänbem, baß ber ©taat
bem ©olbaten baö jweite $aar 3r«Hldjbofen abju*
liefern habe.

Set biefem Slnfaffe würbe aßfeitig ber SBunfdj
geäuffert, eö möcftte bem Uebelftanbe, ber ffch bei
jebem Sruppenaufgebote jeigt, unb barin beftebt,
bafj ber ©olbat mit einein Sünbet unterm Slrme,
oft fcblccht unb mit fonberbaren Kopfbebedungen beftei*
bet bem ipauptorte jueilenmußte, abgeholfen werben,
ju weldjem Seftufe ber 3Jtilitär»erein eine Seftim*
mnng »orfdjtägt, gemäß welcfter bie Kapute,
Sfcftaffoö unb ^aberfäde in betreffenber Stn*

jabl ben ©eftionöfommanbanten jur Stufbcwaftrung
unter fetner perfönfieften Serantwortlidjfeit übergeben
werben foflten. Snbem SBir £)Od)benfelbeit biefe
SJtaaßregct bringenb empfehle«, enthalte« wir unö
aller femern Stnffntte« ju beren 3ln?füftrung.

§. 248. Siocft erlauben wir unö ibocbbenfelbeti
eine Semerfung über ben §. 248 ju machen, inbem
wir podjihnen einfad) ben Sefcftluß beö SJtilitäröer«
einö jur Serüdficfttigung anftet'm fteflen, eö möchten
£>od)ffe gebeten werben, bem Ouartierfommanbanten
bei Seftrafung »on Siöjiplmatfeftlem an ben Se*
retnigungömufterungen jwei Seifiger gefeglicb beiju*
geben.

©nblich Sit. fommen wir auf einen i&auprge»
genftanb Unfereö SJtemorialö; eö betrifft biefer bie
bureft ben ©ntwurf laut ben §§. 213, 214, 215 unb
278 fefljufegenben jährlichen £auptübungctt. Sluf*
tragögemäß muffen SBir $>ocbbenfclben beö Seftt'mm*
teften erflären, baß ffdj ber 3JliIitär»erein bttrdjauö
einftimmig bahin auögefprochen bat, podjfte an»
jugeben, fragliche |>auptübungen nidjt tn baö ©e*
feg aufnehmen ju woflen, fonbern bafür periobtfdje
Sager et'njufitbren. 2Dir ffnb fo frei £>od)benfelben
furj bie ©rünbe anjugeben, welcfte ben Verein ju
biefer Stuffcftt bewogen ftaben.

Slbgefehen »oti ber großen Saft, wetefte jum
Sfteil auf ben ©olbaten felbft, jum Sheil auf ben
Sürger bureft biefe ^attptübungeit fiele, abge*
feften »on ber im ganjen Kantone beßftalb berr*
feftenben Übeln ©timmung, wollen wir £)ocbbenfeIbeit
nur bie großem Vorjüge'ber Sager »or Siugen (teilen.

Stirgenbö wie im Sager ifl ber ©olbat ftetö
bureft feine Uebergeorbnete unmittelbar beauffiefttiget,
ba allein fann ftrenge SJiannöjudjt geftaften, ba al*
lein bie Reit beffer benugt werben, inbem ber ©ol*
bat gleicft beim erften Srommelfeblag auf ber ©teile
fieftt unb nidjt bureft ftalbftünbigeö £>in* unb pex*
laufen nadj bem ©ammeiplag unb bem Ouartiere
an bem iftm notftwenbigen ©rerjieren »erftinbert
wirb.

Sor allem aui muß in unferm Kanton beffere
Siöjiplin eingeführt werben; eö ifl baö ftöcftfle Se*
bürfniß, unb bieß fann nur burd) Sinführung ber
Sager gefdjehen. SJiau fage ia nidjt, ber Sienfl

werbe nieftt beffer getftan werben fönnen. Ser-Sa»
gerbienft, ber SBacfttbienft, bei Sluöflügen, ber
Vorpoflenbienft, baö Stecftnungöwefen, — furj afle
militärifcften Serridjtungen »ereinigen ffch im Sager.
SJtan laffe ffdj wegen Slnfdjaffung einiger Reiten
nadj eibgettöffffchem SJtobell, bie früfter ober fpäter
boeft einmal erfolgen muß, nieftt abhatten, biefen
£>auptimpulö ber Hebung unfereö SBeftrwefenö ju
hintertreiben.

3nbem SBir ihnen Sit. biefe unfere Semerfun*
gen freimütbig »ortragen, muffen wir nur nodj bei*
fügen, baß wenn audj ber legtere »JJunft nicht an*
genommen merben foltte, fo bürfte boeft jebenfallö
bem ©olbaten feine Verpflegung an Srob unb gleifcb
»erabfolgt werben.

©djließhdj wieberholen wir ben SBunfdj, eö
möchte ber »orliegenbe ©ntwurf efter fammt feinen
burd) gegenwärtigeö SJiemorial gerügten SJtäitgelrt
angenommen werben, afö baß baö afte ©efeg wie*
ber neuerbingö itt Kraft erflärt werben foflte.

SJtit biefer treuen Sarfteflung Unferer Slnffdjten
üerhinben wir bie Verffcherung Sit. unferer »oll*
fommenften £odjadjtung unb militärifcften ©rgeben*
fteit.

Sujern, ben 15. £ormmg 1835.

(golgen bie Unterfcftriften.)

SDl t * s e l 1 e n.

gürft Slücher »on SB ah tffatt, © eneral*
gelbmar feft alt. SBo ber Stuftm unb bie ©igen*
tftüraheftfeit eine nmfaffenbe Sebenöbefcbreibung er*
forbern, bleibt eö eine ber fdjwierigften Slufgaben,
ein fo fdjöneö Sifb in ben engen Staljmen eineö bto*
graphifdjen Stuffageö ju faffen. Slucb hier muffen
wir unö nur auf bie ©rwäbnung ber fterporfteeftenben
SJtomente auö feinem Sehen befdjränfen, wai unö
um fo näher liegt, ba eö nidjt, wie wir unten
audj anführen, an ©djriften fefttt, bie ffdj biefen
Würbigett ©egenftanb jur Searbeitung gewäftlt ha*
ben. ©ebharb Sebredjt »on Sfüeber, auö bem
paufe ©roß*3tenfow, erbtidte am 16. Sejember
1742 baö Sidftt ber SBeft. ©ein Vater ftätte atö
Offijt'er in ber peffifd)en Steiterei gebient, unb fdjon
im »ierjeftnten sabre folgte iftm fein ©oftn auf ber
militärifcften Saufbaftn, biefe SBaffe mäftlenb. SJteftr
ben augenblidlidjen Steigungen, alö ben Statftfdjlä*
gen feiner Verwanbten ©eftör gebenb, trat er alö
Sunfer in ein fcftwebifcfteö hufarenregiment. Rwei
Saftre fpäter »ertaufeftte er ben fdiwe'bifcften Sienft
mit bem prenffifeften, inbem er alö Sornet in bai
hufarenregiment Setling trat, in melcftem er biö
jum ©tabörittmeifter gelangte, fobann feinen Slb*
fcftt'eb ferberte, erftielt unb bei bem Sefig eineö
Sanbgutö mit bem Sanbratbpoften befteibet warb.
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ersetzen. Indem wir diese neue Last nicht dem
Soldaten aufgebürdet wissen möchten, erlauben wir
uns die Freiheit, Hochdieselben zu bitten, den
erwähnten Artikel dahin abzuändern, daß der Staat
dem Soldaten das zweite Paar Zwilchhosen
abzuliefern habe.

Bei diesem Anlasse wurde allseitig der Wunsch
geäussert, es möchte dem Uebelstande, der sich bei
jedem Truppenaufgebote zeigt, und darin besteht,
daß der Soldat mit einem Bündel nnterm Arme,
oft schlecht und mit sonderbaren Kopfbedeckungen bekleidet

dem Hauptorte zueilen mußte, abgeholfen werden,
zu welchem Behufe der Militärverein eine Bestimmung

vorschlägt, gemäß welcher die Kapute,
Tschakkos und Habersäcke in betreffender
Anzahl den Sektionskommandanten zur Aufbewahrung
unter seiner persönlichen Verantwortlichkeit übergeben
werden sollten. Indem Wir Hochdenselben diese
Maaßregel dringend empfehlen, enthalten wir uns
aller fernern Ansinnen zu deren Abführung.

s. 248. Noch erlauben wir uns Hochdenselben
eine Bemerkung über den §. 248 zu machen, indem
wir Hochihnen einfach den Beschluß des Militärver«
eins zur Berücksichtigung anheim stellen, es möchten
Hochsie gebeten werden, dem Quartierkommandanten
bei Bestrafung von Disziplinarfehlern an den Be-
reinigungsmusterungen zwei Beisitzer gesetzlich
beizugeben.

Endlich Tit. kommen wir auf einen Hauptge-
genstand Unseres Memorials; es betrifft dieser die
durch den Entwurf laut den §§. 213, 214, 215 und
278 festzusetzenden jährlichen Hauptübungcn.
Auftragsgemäß müssen Wir Hochdenselben des Bestimmtesten

erklären, daß sich der Militärverein durchaus
einstimmig dahin ausgesprochen hat, Hochsie
anzugehen, fragliche Hauptübungen nicht in das Gesetz

aufnehmen zu wollen, sondern dafür periodische
Lager einzuführen. Wir sind so frei Hochdensclben
kurz die Gründe anzugeben, welche den Verein zu
dieser Ansicht bewogen haben.

Abgesehen von der großen Last, welche znm
Theil auf den Soldaten selbst, zum Theil auf den
Bürger durch diefe Hauptübungen fiele, abgesehen

von der im ganzen Kantone deßhalb
herrschenden Übeln Stimmung, wollen wir Hochdenselben
nur die größer« Vorzüge'der Lager vor Augen stellen.

Nirgends wie im Lager ist der Soldat stets
durch seine Uebergeordnete unmittelbar beaufsichtiget,
da allein kann strenge Mannszncht gehalten, da
allein die Zeit besser benutzt werden, indem der Soldat

gleich beim ersten Trommelschlag auf der Stelle
steht und nicht durch halbstündiges Hin - und
Herlaufen nach dem Sammelplatz und dem Quartiere
an dem ihm nothwendigen Ererzieren verhindert
wird.

Vor allem aus muß in unserm Kanton bessere

Disziplin eingeführt werden; es ist das höchste
Bedürfniß, und dieß kann nur durch Einführung der
Lager geschehen. Man sage ja nicht, der Dienst

werde nicht besser gethan werden können. Der
Lagerdienst, der Wachtdienst, bei Ausflügen, der
Vorpostendienst, das Rechnungswesen, — kurz alle
militärischen Verrichtungen vereinigen sich im Lager.
Man lasse sich wegen Anschaffung einiger Zelten
nach eidgenössischem Modell, die früher oder später
doch einmal erfolgen muß, nicht abhalten, diesen
HauptimpulS der Hebung unseres Wehrwesens zu
hintertreiben.

Indem Wir ihnen Tit. diese unsere Bemerkungen

freimüthig vortragen, müssen wir nur noch
beifügen daß wenn auch der letztere Punkt nicht
angenommen werden sollte, so dürfte doch jedenfalls
dem Soldaten seine Verpflegung an Brod und Fleisch
verabfolgt werden.

Schließlich wiederholen wir den Wunsch, ës
möchte der vorliegende Entwurf eher sammt seinen
durch gegenwärtiges Memorial gerügten Mängeln
angenommen werden, als daß das alte Gesetz wieder

neuerdings in Kraft erklärt werden sollte.
Mit dieser treuen Darstellung Unserer Ansichten

verbinden wir die Versicherung Tit. unserer
vollkommensten Hochachtung und militärischen Ergebenheit.

Luzern, den 15. Hornnng 1835.

(Folgen die Unterschriften.)

Miszellen.
FürstBl «chervon Wahlstatt, General-

Feldmarschall. Wo der Ruhm und die
Eigenthümlichkeit eine nmfassende Lebensbeschreibung
erfordern, bleibt es eine der schwierigsten Aufgaben,
ein so schönes Bild in den engen Rahmen eines
biographischen Aufsatzes zu fassen. Auch hier müssen
wir uns nur auf die Erwähnung der hervorstechenden
Momente aus seinem Leben beschränken, was uns
um so näher liegt, da es nicht, wie wir unten
auch anführen, an Schriften fehlt, die sich diesen
würdigen Gegenstand zur Bearbeitung gewählt
haben. Gebhard Lebrecht von Blücher, aus dem
Hause Groß-Rensow, erblickte am 16. Dezember
1742 das Licht der Welt. Sein Vater hatte als
Offizier in der Hessischen Reiterei gedient, und schon
im vierzehnten Jahre folgte ihm sein Sohn auf der
militärischen Laufbahn, diese Waffe wählend. Mehr
den augenblicklichen Neigungen, als den Rathschlägen

seiner Verwandten Gehör gebend, trat er als
Junker in ein schwedisches Husarenregiment. Zwei
Jahre später vertauschte er den schwedischen Dienst
mit dem prenssischen, indem er als Cornet in das
Husarenregiment Belling trat, in welchem er bis
zum Stabsrittmeister gelangte, sodann seinen
Abschied forderte, erhielt und bei dem Besitz eineS

Landguts mit dem Landrathposten bekleidet ward.
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